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Riickblick auf die 145. Jahresversammlung der
Appenzellischen Gemeinniitzigen Gesellschaft

Samstag, 5. November 1977, in der «<Harmonie», Schwellbrunn,
Beginn 09.00 Uhr

Ein milder, sonniger Herbsttag ist den Teilnehmern der 145. Jahresver-
sammlung fiir die Fahrt in das hochstgelegene Appenzeller Dorf mit sei-
nem prichtigen Ausblick auf den Alpstein beschieden. Rund 60 Mitglieder
haben der Einladung Folge geleistet und werden vom Présidenten, Hein-
rich Kempf-Spreiter in einem herzlichen Erdéffnungswort willkommen
geheissen. Einen besonderen Gruss richtet der Versammlungsleiter an die
Ehrenmitglieder Frédulein Clara Nef und Dr. Alfred Bollinger, die Regie-
rungsrite Hansjakob Niederer, Trogen, und Franz Breitenmoser, Appen-
zell, ferner an den Referenten Dr. Zurbriigg aus Bern. Daneben gibt er
eine Reihe von Entschuldigungen bekannt. Darauf verliest er seinen um-
fassenden

Jahresbericht 1976/1977

Geehrte Mitglieder und Géste, meine Damen und Herren!

Nach 23jahriger Abwesenheit tagen wir heute wieder einmal auf den
Hohen ihres schmucken Dorfes Schwellbrunn. Ich begriisse seine Behorden
und fleissigen Einwohner, und es freut uns, dass wir nach beinahe einem
Vierteljahrhundert wiederum ihre Géste sein diirfen.

Als Prasident ihrer grossen Gesellschaft obliegt es mir, Ihnen alle Jahre
einen Bericht iliber die Geschehnisse abzustatten, die sich inzwischen vor
unseren Augen abgespielt haben und die eine Wiirdigung im Jahresbericht
verdienen. Nachdem ich Ihnen aber letztes Jahr ein breites Spiegelbild
uber die Belange und Probleme im eigenen Kanton dargeboten, fallt es
mir etwas schwer, sie schon wieder mit Neuigkeiten, die einen Bericht
auszufiillen vermdchten, aufzuwarten. So wollen Sie es mir zugute halten,
dass ich Sie diesmal mit einigen Betrachtungen aus gesamtschweizerischer
Sicht, die sich sicherlich ebenfalls mit der Gedankenwelt einer gemein-
niitzigen Gesellschaft vertragen, hinhalte.

Unser Land, so wiirden die Wirtschaftspropheten sagen, steht derzeit,
unter dem Einfluss einer politischen und wirtschaftlichen Grosswetterlage
mit ausgesprochener flacher Druckverteilung. Es ist uns in beinahe ein-
maliger Weise gelungen, der Teuerung Einhalt zu gebieten und auch der
Arbeitslosigkeit Herr zu werden. Ein Erfolg, fiir den wir weitherum in
Europa beneidet werden und der uns als «Musterldndli» erscheinen lésst.
Was das erste Ziel, unsere Wahrungsstabilitit anbetrifft, schdtzen wir uns
gliicklich, dass der Franken wieder der Franken bleibt und dass wir nicht
zusehen miissen, wie unser einmal erarbeitetes Gut in einer schleichenden
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scheint mir, dass mit diesem Volksrecht, auf das wir so stolz sind, und
oder gar offenen Geldentwertung dahingeht. Die Einsicht der Werterhal-
tung einer Landeswihrung, als erste Bedingung fiir alles weitere Tun und
Lassen in einer Volkswirtschaft, hat nachdem dies lange Zeit nicht mehr
als erste Biirgerpflicht betrachtet wieder an Stellenwert zugenommen. In
dieser Beziehung sei hier dankbar jener spontanen Solidaritidtserkldrung
von drei Banken gedacht, die im Falle Chiasso — zwar nicht dem eigenen
Drange folgend, aber doch einem gemeinsamen Ziel entspringend — unser
angeschlagenes Vertrauen, das wir in der ganzen Welt geniessen, wieder
zu festigen half. Wire damals, als Folge von verwerflichen Handlungen
einiger Weniger, unser Franken ins Gleiten gekommen, hitten sich fiir uns
alle unabsehbare Folgen eingestellt.

Und damit, meine werten Zuhorer, komme ich auf das zweite Haupt-
problem unserer Zeit, zu der Erhaltung unserer Arbeitsplatze. Wir halten,
wie sie wissen, auch in dieser Beziehung eine Ausnahmestellung inner-
halb der uns umringenden Linder inne und es ist nur zu hoffen, dass es
uns gelingen moge, die heutige ausgeglichene Arbeitsmarktlage weiter zu
erhalten. Unsere Exportindustrie, der Hauptirdger der Konjunktur und
Gradmesser fiir die Zukunftserwartungen unserer Volkswirtschaft, sieht
sich derzeit einer mittelfristigen, deutlichen Verflachung der Geschiftig-
keiten gegeniiber, welche gliicklicherweise durch eine ausgesprochene und
von einem gewissen Nachholbedarf gezeichneten Binnenkonjunktur aus-
geglichen wird. Ich denke da an die derzeit sichtbaren vielen Unterhalts-
und Erneuerungsarbeiten an unseren H#usern, welche einen dankbaren
Beschidftigungsausgleich darstellen und fiir welche Arbeit vor noch nicht
allzulanger Zeit kaum ein Handwerker aufzutreiben war. Es ist jedoch mit
Sicherheit anzunehmen, dass diese Erneuerungswelle ihren Hohepunkt
wieder iliberschreiten und wir uns ganz allgemein einer gesamthaft eher
langfristigen Konjunkturverflachung zubewegen. Sie wird aber hochst-
wahrscheinlich auch von einer, durch die sinkende Geburtenzahl bedingten
Riickbildung des Arbeitskriftepotentials begleitet sein. Dies ldsst uns
hoffen, dass sich, vorausgesetzt, dass sie sich in ihrer kiinftigen Berufs-
wahl den Moglichkeiten anpasst, auch fiir unsere junge Generation keine
geringeren Aussichten anbieten, als dies heute der Fall ist.

Die iiberforderte Demokratie

Indessen sind auch noch sonst der Gegenwartsprobleme genug, die uns
zur Diskussion herausfordern und nach einer laufenden Neubestellung
unseres Schweizerhauses rufen. Bieten doch die gerade hinter uns liegen-
den Volksabstimmungen hiezu reichliches Anschauungsmaterial. Es ist
das Verhiltnis des Schweizers zu seiner Demokratie. Als Zeitgenossen der
Weimarer-Republik, deren Niedergang ich teilweise mitverfolgt habe, hat
sich in mir dafiir ein besonderes Bewusstsein eingeprégt.

Die Demokratie, so dusserte sich vor 50 Jahren ein Ihnen allen bekann-
ter Schweizer, hat sich vor nichts mehr zu fiirchten, als vor der Uber-
treibung ihrer Prinzipien. Dieser Worte kénnte man wieder gewahr wer-
den, wenn man das politische Spiel der verschiedenen Gruppierungen in
unserem Lande hat iiber sich ergehen lassen miissen. Die in unserem
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Lande grassierende Initiativenflut ist eine ihrer Erscheinungen und es
mit welchem wir in der ganzen Welt fast allein dastehen, Missbrauch ge-
trieben werde. Der politische Partikularismus, ein Kleinod der Demo-
kratie, wenn er sich in Grenzen hilt, kann zum Tode der republikani-
schen Ordnung fiihren, wenn er auf die Spitze getrieben wird. Ist es nun
die Vielfalt der an uns herangetragenen Abstimmungsprobleme, ist es
deren fehlende Gemeinverstindlichkeit oder liegt eine allgemeine Uber-
forderung unserer demokratischen Institution vor, wenn an einem Ab-
stimmungstag in Herisau dem Urnengang jeweils mehr als 4000 Stimm-
biirger und Stimmbiirgerinnen fernbleiben? Die Frage stellen heisst sie
beantworten.

Der Schweizer gehort bekanntlich zu jener Gattung Stimmbiirger, die
wahrscheinlich als einzige auf der ganzen Welt, iliber seine zu bezahlenden
Steuern selbst abstimmen kann. Dies setzt ein ausserordentliches Mass
von Selbstverleugnung voraus. Er hat diese Priifung am vergangenen
12. Juni, fir einmal wieder, nicht auf den ersten Anhieb bestanden. Man
kann ihm zubilligen, dass er sich die Sache nochmals iiberlegen will, was
aber die Stimmabstinenz nicht entschuldigt. Die sogenannte mangelnde
Information, als Aufkldrung des Stimmbiirgers, wird ebenfalls gerne fiir
das Fernbleiben vorgeschiitzt. Ein erster Schritt hiezu wurde vor einigen
Jahren mit dem Bundesbiichlein getan. Dort kann der Biirger, sofern er
die Zeitung nicht gerne liest, in einem kurzen Kommentar dasjenige ent-
nehmen, was er hiezu wissen muss. Das hinderte jedoch gewisse Kritiker
nicht davor, dahinter eine Beeinflussung des Stimmbiirgers durch die Be-
hoérde zu sehen. Zeitungen und Massenmedien tun das ihrige zur Aufkli-
rung des Stimmbiirgers. Die zunehmende Politik der Schlagworte bereitet
dem Einzelnen indessen Miihe, an den Kern der Abstimmungsfrage heran-
zukommen. Was kann die Grossmutter zum Beispiel mit der Albatros-
initiative anfangen, wenn ihr hiezu selbst der Grossvater keine Erklarung
abgeben kann. Eine andere Frau, die sich ein wenig mit Politik befasst,
meinte in einer Zeitung: Falls die Erhohung der Unterschriftenzahl fiir
Initiative und Referendum abgelehnt wiirde, sollte auf jeden Fall etwas
unternommen werden diirfen, dass Initiativen nicht Schlagworttitel auf-
weisen diirfen. Die «Initiative fiir einen wirksamen Mieterschutz» zum
Beispiel wire richtigerweise zu benennen gewesen: «Initiative fiir die
Einfiihrung der staatlichen Preiskontrolle und fiir weitgehende Verunmog-
lichung der Kiindigung». Auf einem anderen Blatt stehen jene Volksinitia-
tiven, die mangelhaft liberlegt oder sogar schwerwiegende Liicken auf-
weisen, so dass sie im vorneherein abgelehnt werden miissen. Ich denke
da an das liber die Abstimmungsbiihne gelaufene Volksbegehren der Luft-
verschmutzung durch das Auto, bei der man fast das wichtigste Argument
fiir eine Verbesserung, nidmlich die Reduktion des Bleigehaltes, einer
Massnahme, die sich sogar am leichtesten hitte realisieren lassen, von den
Initianten vollstindig vergessen worden war. Bleibt zu riigen, dass Initia-
tivtexte oft mit einem Vollzugsdatum versehen sind, welche ausserhalb
jeder Wirklichkeit sind. So forderte z. B. die Albatrosinitiative eine Um-
stellung siamtlicher neuen Autos auf den 1.Januar 1978, ein Datum, das
wahrscheinlich mit keinem einzigen grossen Autohersteller auf der Welt
besprochen wurde.
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Uber die Verhiltnismissigkeit demokratischer Willensiusserungen

Ein gewisses Argernis, das gewissenhafte und an den Problemen wirk-
lich teilnehmende Stimmbiirger befallen kann und nicht zuletzt die Ab-
stimmungsverdrossenheit fordern diirfte, sehe ich in der nachtrédglichen
Relativierung von Abstimmungsresultaten durch politische Gruppierungen.
Der beriihmte 12. Juni dieses Jahres ist hiefiir ein Beispiel. Das Schweizer-
volk hatte sein Wort gesprochen. Mehr als 1,1 Millionen Stimmbiirger
haben ein Nein eingelegt und damit nach allgemeiner Interpretation des
Abstimmungsergebnisses bekundet, dass der Staat mehr sparen sollte. Die
Korrespondentin der Appenzeller Zeitung, Frau Beatrice Steinmann in
Bern, stellte richtigerweise die Frage, ob hier nicht eine Vertrauenskrise
vorliege. Es wurde in Bern nicht allzu oft im luftleeren Raum politisiert
und mit Blick auf das Ausland und mit einem leicht schlechten Gewissen,
als riickstdndig dazustehen, entferne man sich immer weiter von der Basis
vom Durchschnittsschweizer, der anders iiberlege, niichterner und ein-
facher. Dass die Politik der Durchschnittsmeinung einen Schritt voraus
sein diirfe, sei richtig — aber eben nur einen, und nicht dauernd fiinf oder
sieben Schritte. In einer Referendumsdemokratie gehe dies nicht.

Dies hinderte nun aber eine politische Gruppierung nicht daran, mit
einem Referendum von 34 000 Unterschriften das Volksverdikt wieder in
Frage zu stellen. Ist hier Selbstgefilligkeit oder Eigennutz im Spiel, das
ist hier die Frage. Auf derselben Ebene verdient ein weiteres Beispiel
angefiihrt zu werden, das als unverhéltnisméssig gestempelt und das nur
deshalb der offentlichen Aufmerksamkeit entgangen ist, weil es gliick-
licherweise die notwendige Unterschriftenzahl in der verlangten Frist
nicht aufzubringen vermocht hatte. Es betrifft dies das neue Adoptions-
recht bei Kindesannahme, ein bevorzugtes Betidtigungsfeld unserer Frauen-
organisationen, das dieses Jahr iiber die parlamentarische Biihne lief.
Umwerfende Anderungen hatte es keine, aber doch manche Neuerungen
mit sich gebracht. Man konnte also mit dem neuen Recht zufrieden sein.
Das hat aber wiederum eine Gruppe von Leuten nicht daran gehindert,
gegen diese Beschliisse das Referendum zu versuchen, was aber knapp
gescheitert war. Unsere Frauen im Parlament atmeten erleichtert auf,
héatten doch sie in erster Linie dafiir auf die Barrikaden steigen miissen,
wovor sie, wie ich einmal gehort habe, Angst gehabt hitten.

Die diesjdhrige Jahresversammlung der Schweizerischen Gemeinniitzi-
gen Gesellschaft stand unter dem Zeichen der 200-Jahrfeier der «Basler
Gesellschaft fiir das Gute und Gemeinnttzige», als deren Géaste wir teil-
nehmen konnten. Diese Gesellschaft mit ihrem ehrwiirdigen Alter mag
vielleicht manchen Biirger als ein Denkmal vergangener Zeiten erscheinen.
Dem ist aber nicht so, kann sie doch noch heute auf rund 80 verschiedene
Aktivitdten hinweisen, an denen sie mehr oder weniger beteiligt ist, ange-
fangen bei der treuhidnderischen Verwaltung der grossen Merian-Stiftung,
tiber Musikschulen, Jugendbibliotheken modernen Stils bis zu einer Viel-
zahl kleinerer Dienstleistungen. Die Tagung stand unter dem aktuellen
Hauptthema «Private und gemeinniitzige Téatigkeit im modernen Sozial-
staat». Die Ergebnisse dieser in Seminarien erarbeiteten Thematas, in
welchen iibrigens auch auslédndische Sachbearbeiter mitgewirkt haben,
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diirften ein weiteres Interesse beanspruchen; ist doch auch der Sozialstaat
gerade im heutigen Zeitpunkt an gewisse Grenzen seiner Moglichkeiten
angelangt. In der anschliessenden Diskussion wurde ein vermehrtes Infor-
mationsbediirfnis iliber alle gemeinniitzigen Tétigkeiten offenbar. Hatte
doch eine Inventarisierung derselben ergeben, dass in der Stadt Basel rund
800 gemeinniitzige Verrichtungen zu verzeichnen sind, hinunter bis zu den
freiwilligen Vorfenster-Einhdngern! Im Kanton Ziirich hat sich, in der-
selben Bestrebung, die freiwilligen und staatlichen Aktivitéiten im Sozial-
dienst zu koordinieren, eine halbamtliche Arbeitsstelle gebildet, die sich
ebenfalls der Inventarisierung derselben annimmt. Dabei hat sich bei-
spielsweise herausgestellt dass sich allein in der Stadt Winterthur rund
80 Stellen mit der Blindenbetreuung befassen, eine Bestdtigung dafir,
dass eine Koordination dringend ist.

Das Schweizerische Blaue Kreuz feierte am 21. August dieses Jahres in
Cossonay, wo es von Pfarrer Louis-Lucien Rochat gegriindet wurde, sein
100jahriges Bestehen. Nur der idlteren Generation dirften jene traurigen
Zustinde bekannt sein, welche damals zur Griindung dieser Institution
gefiihrt haben und die heute bestehenden 360 Blaukreuzvereine im Lande,
welche in ihrer betont christlichen Ausrichtung dem Alkoholgeschéidigten
nicht nur etwas nehmen, sondern dafiir auch etwas geben wollen, sind
wohl der schonste Ausdruck einer segensreichen Tétigkeit im Interesse
unseres Volkswohls, den wir uns vorstellen konnen. IThr Wirken wird, um
es auch einmal hervorzuheben, sekundiert durch die unter dem Patronat
der Schweizerischen Gemeinntitzigen Gesellschaft stehende Schweizerische
Stiftung fiir Gemeindestuben und Gemeindehduser, unter deren Obhut
heute in der ganzen Schweiz rund 60 alkoholfreie Gemeindestuben und
Gemeindehiduser (so z. B. auch das Alkoholfreie Hotelrestaurant «Lowen»
in Herisau) und ausserdem 33 Schulverpflegungsstitten, vom einfachen
Erfrischungsraum der Berufsschule bis zur komfortablen Universitéts-
mensa, ihre Téatigkeit ausiiben.

Der ilibermiéssige Alkoholgenuss, der eine zeitlang als iiberwunden schien,
manifestiert sich neuerdings als Ausfluss unseres technischen Zeitalters,
in der Form, was man «Alkohol am Steuer» nennt. Waren es frither die
Erndhrer der Familie, welche, dem Alkoholeinfluss unterworfen, eine Fa-
milie ins Ungliick stiirzten, so sind es heute jene Rowdies, welche, bar
von jedem Verantwortungsgefiihl, unsere Strassen verunsichern und Men-
schenleben oder ganze Familien gefidhrden. Folgte man dabei dem Urteil
des Mannes auf der Strasse, so wiren diese Delinquenten auf’s hirteste zu
bestrafen. Es mehren sich aber die Meinungen, dass auf diese Weise dem
Problem nicht beizukommen ist und dass hier andere Wege beschritten
werden miissen. Ein mir dieser Tage als Prisident der appenzellischen
Schutzaufsicht durch die Hinde gelaufenes Gerichtsurteil diirfte vielleicht
als Wegweiser fiir eine neue Praxis in der Behandlung von alkoholisierten
Autofahrern zu deuten sein. Ein Mann, welcher in den letzten 10 Jahren
drei Vorstrafen wegen Fiihrens eines Motorfahrzeuges in angetrunkenem
Zustand aufwies und in dieser Angelegenheit bereits schon vier Monate
abzusitzen hatte, stand neuerdings wegen demselben Delikt vor den
Schranken. Praxisgemidss hédtte er nunmehr sechs Monate verbiissen
miissen. Da friithere Strafvollziige auf ihn offenbar keinen Eindruck ge-
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macht hatten, gelangte das Gericht zur Auffassung, dass der Angeklagte
nunmehr wohl hart zu bestrafen sei, der Besserungswille indessen mit
Hilfe einer 5jdhrigen Schutzaufsicht geweckt werden sollte. Sollte diese

Therapie Schule machen, erwartet die appenzellischen Alkoholfiirsorger
eine grosse Aufgabe.

Schweizerischer Fonds fiir Hilfe bei nichtversicherbaren Elementarschiden

In meinem letzten Jahresbericht berichtete ich Thnen in kurzen Worten
von dieser ebenfalls unter unserer Flagge fahrenden Hilfsorganisation auf
schweizerischer Ebene, welche ihre gesetzlich festgelegten Einnahmen, wie
sie wissen, aus dem Spielbankenfiinfliber und den verfallenen, nicht mehr
eingelosten schweizerischen Banknoten verdankt. Es versteht sich, dass
diese Hilfsorganisation gerade in diesem Jahre der vielen Uberschwem-
mungsschiden besonders zum Zuge kommen wird. Die Lage ist nun so,
dass in allen betroffenen Gebieten ein Gesamtinventar aller nicht durch
eine Versicherung oder freiwillige Sammlung gedeckten Elementarschiden
errichtet wird und es steht zu erwarten, dass diese, unter Abzug eines
bescheidenen Selbstbehaltes, gesamtschweizerisch vollstindig gedeckt wer-
den kinnen. Es zeigt sich auch hier wieder einmal, welche wohltitige
Auswirkung eine vor Jahrzehnten gegriindete Institution haben kann.

Beziiglich unserer eigenen kantonalen Tatigkeit darf ich Sie einmal
mehr auf den Inhalt unseres Jahrbuches hinweisen, aus dem Sie alles
Wissenswerte entnehmen wollen. Unsere Mitgliederzahl bewegt sich wie-
der um 2000 herum und wir haben deren namentliche Erwdhnung, um
Kosten zu sparen, fiir dieses Jahr weggelassen.

Wiederum sind uns durch den Tod manche treue Mitglieder entrissen
worden, von denen ich die nachfolgenden besonders erwidhnen mdochte.
Es sind dies die Herren

Peter Flisch, alt Nationalrat, Mitglied seit 1910

Otto Schldpfer-Soland, Verleger, Mitglied seit 1928

Werner Hohl, alt Regierungsrat, Mitglied seit 1944

Ernst Stiissi, alt Kantonsrat, Mitglied seit 1950

Dr. Hans Walter Ackermann, alt Kantonsrat, Mitglied seit 1960

Ihr Wirken fiir die Allgemeinheit, fiir Land und Volk, wurde an anderer
Stelle gebiihrend gewiirdigt und wir konnen uns jenen Ausfiihrungen nur
anschliessen. Wir wiinschen Ihnen allen die ewige Ruhe.

Meinen Bericht schliesse ich wiederum mit dem herzlichen Dank an alle
meine Vorstandsmitglieder und Mitglieder der verschiedenen Patronats-
kommissionen fiir ihre vielfdltige Mitarbeit und Ihnen, meine lieben An-
wesenden, fiir die Treue, die sie uns allzeit bewahrt haben.

Hch. Kempf-Spreiter, Préasident
Nach einem herzlichen Dankeswort seitens des Vizeprasidenten, Dr. Her-

mann Grosser, wird der Jahresbericht einstimmig und mit Applaus ge-
nehmigt.

Das Protokoll der 144. Jahresversammlung, verfasst durch den Aktuar

Arthur Sturzenegger, wird mit dem Dank der Versammlung einstimmig
genehmigt.
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Jahresrechnung. Nach einigen Erlduterungen durch den Kassier, Hans
Kiinzle, Herisau, findet die Jahresrechnung 1976 einstimmige Genehmi-
gung. Dem Kassier wird Decharge erteilt und dem Vorstand die Arbeit
bestens verdankt. Zustimmung findet auch die Liste der auszubezahlenden
Subventionen pro 1977 in der Gesamtsumme von Fr. 18 600.—.

Der Prisident macht auf die Institution «Unterstiitzungskasse des App.
Ausserrhodischen Altersheimes Bethanien,, Gais» aufmerksam. In diesem
Zusammenhang Kkritisierte Frau Ake Rutz einen unterlaufenen Fehler,
wonach eine Person als Beitragsempfingerin namentlich in der Rechnung
aufgefiihrt wurde. Es wird versichert, dass sich ein solcher Lapsus nicht
wiederholen werde. Niemand soll also dadurch vor einem Beitragsgesuch
zurtlickgehalten werden.

Wahlen. Die Wahlen verlaufen in globo im Sinne der Bestitigung. Aus
dem Vorstand wird der langjdhrige Pridsident Heinrch Kempf in seinem
Amt wiedergewihlt. Einstimmige Bestiatigung erfahrt auch der Kassier,
Hans Kiinzle. In globo bestitigt werden sodann die Rechnungsrevisoren
Walter Kast, Herisau; Emil Ulmann, Appenzell; Friedrich Klemm, Heiden.

Jahresbeitrag. Diskussionslos wird der bisherigen Héhe von Fr. 15.—
zugestimmt.

Wiinsche und Antrige. Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht be-
niitzt. Prisident Kempf orientiert die Versammlung betreffend die Uber-
denkung der Gestaltung des Jahrbuches.

Gruss der Schwellbrunner Behorde. Namens des Schwellbrunner Ge-
meinderates iiberbringt Vizehauptmann Enzler in einem gehaltreichen
Votum die Griisse der Gemeinde Schwellbrunn. Er dankt der AGG fiir
ihren Einsatz im Dienste der Schwachen und Gefdhrdeten.

Die iibrigen Geschifte. In einem aufschlussreichen Vortrag spricht Dr.
Zurbriigg von der Eidgendssischen Alkoholverwaltung, Bern, iiber das
Thema

«Alkoholismus, eine staatliche und private Antwort auf ein
sozialmedizinisches Problem»

Referat von C. Zurbriigg, Dr. rer. pol., Leiter des Dienstes fiir Volksge-
sundheit und Statistik der Eidgendssischen Alkoholverwaltung, Bern, an
der Jahresversammlung der Appenzellischen Gemeinniitzigen Gesellschaft
in Schwellbrunn, vom 5. November 1977.

Was tut der Staat, um den Alkoholismus zu bekimpfen?

Gesundheitspolitik ist grundsitzlich Aufgabe der Kantone. Bei der Vor-
beugung des Alkoholismus spielt aber die Eidgenossenschaft die Haupt-
rolle. Die Hauptlast der Bekdmpfung des Alkoholismus auf eidgendssischer
Ebene tridgt die Alkoholverwaltung. Die folgenden Ausfiihrungen be-
schrinken sich auf die gesundheitspolitische Téatigkeit der Alkoholver-
waltung.
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Einleitung

Ich danke den Organisatoren, insbesondere Herrn Frischknecht, dass sie
es moglich gemacht haben, einen Vertreter der Eidg. Alkoholverwaltung
zum Thema «Alkoholismus» zu Wort kommen zu lassen. Wie uns Beamten
der Alkoholverwaltung schon sehr oft widerfahren ist, wird namlich die
volksgesundheitliche Tétigkeit unseres Amtes und deren Bezug zur Ge-
meinniitzigkeit meist ilibersehen. Die Alkoholverwaltung steht in den
Augen einer allzu breiten Offentlichkeit als «Alkoholvogt» da, der einzig
und allein ihre Steuern einzutreiben begierig ist. Die Alkoholverwaltung
weist in solchen Augen auch alle anderen Merkmale eines Vogtes auf,
sieht es doch so aus, als ob sie nur da sei, um administrative Kontrollen
durchzufiihren, Strafuntersuchungen einzuleiten und harte Bussen zu
fallen.

Die ist ein Aspekt der Téatigkeit der Alkoholverwaltung. Er wird meist
missverstanden. Die erwahnten Massnahmen werden ndmlich im Dienste
einer hohen Aufgabe ergriffen und haben nichts mit «Vogtei» zu tun.

Doch bevor ich auf das eigentliche Thema eintrete, méchte ich Sie direkt
mit der Alkoholverwaltung konfrontieren.

Sind Sie Kartoffelproduzent? Verkaufen Sie Obst? Stellen Sie als Land-
wirt Branntwein her? Dann sind Sie — wenn vielleicht auch nur indirekt
— in dauerndem Kontakt mit der Alkoholverwaltung.

Doch nicht genug: Als Gastwirt kennen Sie die Vorschriften der Alko-
holbuchhaltung. Wissen Sie aber, dass Sie — zusammen mit den Hoteliers
— auch auf ganz andere Weise mit der Alkoholverwaltung zusammen-
arbeiten?

Sie, Besitzer eines alkoholfreien Restaurants, wissen Sie, dass Ihre In-
teressen an der alle zwei Jahre stattfindenden IGEHO in Basel mit Hilfe
der Alkoholverwaltung wahrgenommen werden?

Ihnen, Angehorigen der medizinischen Berufe und Drogisten brauche
ich die Beziehungen zur Alkoholverwaltung nicht zu nennen.

Auch Sie, Kantonsvertreter oder Angehorige von Abstinenzvereinen
haben — mindestens finanziell — mit der Alkoholverwaltung zu tun!

Habe ich eine Berufsgattung vergessen? Sicher, denn die Tétigkeit der
Alkoholverwaltung ist so breit bzw. die Verwendungsmoglichkeiten von
Alkohol sind so gross, dass es mir nicht moglich ist, alle davon eng und
entfernt Betroffenen in kurzen Ziigen zu erwihnen.

Lassen Sie mich jetzt Licht in das Dunkel der Zusammenhinge zwischen
Alkoholverwaltung und den verschiedenen Berufsgattungen bringen und
moglichst systematisch unsere Alkoholordnung darstellen.

Ich werde versuchen, Sie mit den Zielen der schweizerischen Alkohol-
ordnung vertraut zu machen und Ihnen, im Hauptteil meiner Ausfiihrun-
gen, zeigen, welche Massnahmen die Alkoholverwaltung ergreift, um das
ihr gesetzte Ziel zu erreichen. Die farbige Broschiire «Die Alkoholordnung
im Dienste der Volksgesundheit» enthidlt materiell meine Ausfiihrungen,
gibt aber einen breiteren Uberblick iiber die schweizerische Alkoholord-
nung. Die Broschiire kann bei der Eidg. Alkoholverwaltung, 3000 Bern 9,
gratis bezogen werden.
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Das volksgesundheitliche Ziel der schweizerischen Alkoholordnung

Die erste eidgendssische Alkoholordnung ist 1885/86 aus der Not einer
iuberbordenden Kartoffelschnapsschwemme und Missstidnden im Alkohol-
ausschank und -verkauf entstanden. Eine Regelung der Alkoholfrage auf
Bundesebene driéngte sich gebieterisch auf. Es gelang, die Kartoffelbren~
nerei in geordnete Bahnen zu lenken und insbesondere die Kartoffel-
Hausbrennerei zu beseitigen. In die gleiche Zeit fallt die Grindung des
Blauen Kreuzes.

Die starke Ausdehnung des Mostobstbaues nach der Jahrhundertwende
gab der damals von jeder Kontrolle und Besteuerung ausgenommenen
Obstbrennerei gewaltigen Auftrieb. Billiger Obstbranntwein {iber-
schwemmte das Land und schaffte eine neue Alkoholnot. Erst im Jahre
1930 ist ein neuer Artikel 32bis der Bundesverfassung in der Volksabstim-
mung angenommen worden. Er schuf die Grundlage fiir eine auf die
Volksgesundheit ausgerichtete Alkoholgesetzgebung, indem er folgenden
wichtigen Grundsatz aufstellte:

«Die Gesetzgebung ist so zu gestalten, dass sie den Verbrauch von
Trinkbranntwein und dementsprechend dessen Einfuhr und Her-
stellung vermindert. Sie fordert den Tafelobstbau und die Verwen-
dung der inldndischen Brennereirohstoffe als Nahrungs- und Futter-
mittel.»

Sowohl die Alkoholordnung von 1885/86 als auch jene von 1930/32 haben
einen deutlichen Riickgang des Verbrauchs gebrannter Wasser zur Folge
gehabt. Dieser erreichte wihrend des Zweiten Weltkrieges seinen tiefsten
Stand, nahm aber seither wieder zu.

Welche Massnahmen werden ergriffen, um das volksgesundheitliche Ziel
zu erreichen?

Von besonderem Interesse und letztlich entscheidend ist die Frage,
welche Massnahmen ergriffen werden, um das volksgesundheitliche Ziel
der Bundesverfassung zu erreichen. Das Alkoholgesetz bietet der Alkohol-
verwaltung, welche mit dessen Durchfiihrung betraut ist, zwei Ansatz-
punkte:

— Das Angebot an gebrannten Wassern wird vermindert, d. h. die Alko-
holverwaltung ist bestrebt, die Herstellung von Branntwein in der
Schweiz und seine Erhiltlichkeit einzuschrianken.

— Die Nachfrage des Konsumenten nach Branntwein wird beeinflusst,
um ihn dazu zu bringen, von den vorhandenen Spirituosen weniger zu
trinken und zu kaufen.

Verminderung des Angebotes

Wohl die wichtigste Einschriankung der Branntweinherstellung liegt
darin, dass die Alkoholordnung die Forderung der brennlosen Kartoffel-
und Obstverwertung zum Leitmotiv erhoben hat. Damit werden zwei
Dinge bezweckt:
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— sie verhindert, dass wie frither Uberschiisse an Kartoffeln und Obst
uneingeschrinkt zu Branntwein verarbeitet werden und das Brannt-
weinangebot erhohen,

— sie fordert den Konsum der fiir eine gesunde Erndhrung wichtigen
Nahrungsmittel Kartoffeln und Obst.

Das seit dem Ersten Weltkrieg eingestellte Brennen von Kartoffeln
miisste nach Verfassung und Gesetz wieder gestattet werden, wenn es
nicht gelingen sollte, die immer wieder auftretenden, grossen Ernteiiber-
schiisse zweckmaissig anders zu verwerten. Die vielgestaltigen Anstren-
gungen der Alkoholverwaltung zur brennlosen Kartoffelverwertung sind
denn auch darauf ausgerichtet, Uberschiisse mdglichst zu vermeiden, indem
die Verwendung der Kartoffel als Nahrungs- und Futtermittel gefordert
und die Produktion von Speise- und Futterkartoffeln an die Bediirfnisse
des Marktes angepasst werden. Beim Obst ist namentlich fiir die Ver-
wertung der besonders leicht verderblichen Friichte, wie vor allem Birnen
und Kirschen, nicht vo6llig ohne das Brennen auszukommen. Indessen
wird der brennlosen Verwertung soweit irgendwie moglich die Prioritat
eingerdumt. Auf der Grundlage des Alkoholgesetzes konnte sich die Her-
stellung von alkoholfreien Obstsédften maéachtig entwickeln. Eine der iibel-
sten Schnapsquellen, die Tresterbrennerei, wurde bis zur Bedeutungs-
losigkeit zurilickgedammt.

Selbstverstiandlich ergreift die Alkoholverwaltung weitere Massnahmen,
um die Branntweinherstellung einzuschridnken. Dazu gehoren: Einschrin-
kung der Brennerei, Ubernahme von Kernobstbranntwein durch die Alko-
holverwaltung. Schliesslich sind auch die Auswirkungen des bestehenden
Spritmonopols und die in die Alkoholgesetzgebung aufgenommenen ein-
schrinkenden Handelsbestimmungen zu erwéihnen.

Die Nachfrage wird eingeschrinkt

Was wird aber getan, um die Nachfrage zu vermindern, d.h. um den
Konsumenten dazu zu bringen, weniger Branntwein zu trinken?

Hauptinstrument zur Einddmmung des Alkoholmissbrauches ist die Ver-
teuerung des Branntweins mittels von der Alkoholverwaltung erhobener
Steuern. Nachdem in den Zeiten der Hochkonjunktur die Wirkung der
Alkoholsteuer auf den Konsum von verschiedenen Seiten immer wieder
bestritten wurde, hat sich nun die Erkenntnis durchgesetzt, dass die
Alkoholverteuerung tatsdchlich bremsend wirkt. Ein vor einiger Zeit
erschienener Artikel von Prof. Dr. med. K. Ernst, drztlicher Direktor der
Psychiatrischen Universitdtsklinik Ziirich, hatte die gesundheitfspolitische
Bedeutung der Alkoholsteuern zum Thema (NZZ Nr. 291 vom 11./12. De-
zember 1976). Der Autor zeigt, dass die fiskalischen Massnahmen in der
Schweiz und in verschiedenen anderen Landern nicht nur den Verbrauch
an Alkohol, sondern auch die mit tiberméssigem Alkoholkonsum verbun-
denen Todesfille und Unfille sowie die Anzahl aller Gewaltverbrechen
und Verhaftungen zu vermindern vermoigen. Umgekehrt hat ein Konsum-
anstieg eine liberproportionale Steigerung der durch Alkohol verursachten
volkswirtschaftlichen Schiden und entsprechenden Aufwendungen der
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offentlichen Hand zur Folge. Ein Land in dem der Alkoholverbrauch
doppelt so hoch ist als in einem anderen, hat wiederum nicht nur doppelt
so hohe, sondern rund viermal so grosse Schidden zu tragen.

Wenn nun auch klar geworden ist, dass der Verbrauch durch Steuer-
erhohungen gesenkt werden kann — der Verbrauch gebrannter Wasser
sank nach den Steuererhéhungen von 1973 und 1975 von 5,8 Liter auf 4,5
Liter (1976) je Kopf der Wohnbevilkerung —, so ware es falsch, fiir die
Erreichung des volksgesundheitlichen Zieles der Bundesverfassung allein
auf die Alkoholsteuer zu setzen. Ihrer Wirkung sind ndmlich in der
Schweiz Grenzen gesetzt., Mit zunehmender fiskalischer Belastung des
Alkohols wichst die Neigung zur Steuerhinterziehung durch Schwarz-
brennen und Schmuggel. Dazu kommt der Anreiz, unversteuerten Brannt-
wein im Rahmen der Freigrenzen des Reisendenverkehrs einzufiihren und
so die Steuern im Inland zu umgehen. Unter Beriicksichtigung unserer
stark dezentralisierten Branntweinproduktion (es gibt in der Schweiz rund
180 000 Branntweinproduzenten) und der N&dhe unserer Landesgrenzen
(kein Punkt in der Schweiz ist weiter als 70 Kilometer von der Landes-
grenze entfernt) sind wir dort angelangt, wo zusitzliche Steuern wegen
der Zunahme ihrer Umgehungseffekte zur Zeit keine Wirkung auf den
Pro-Kopf-Konsum mehr haben diirften.

Gerade weil die fiskalische Belastung der gebrannten Wasser in der
Schweiz an der Wirkungsgrenze angelangt ist, erlangen die anderen Mass-
nahmen der Alkoholverwaltung zur Verminderung der Branntwein-Nach-
frage zunehmende Bedeutung. Die Aufklidrungsarbeit der Alkoholverwal-
tung zugunsten einer gesunden Volkserndhrung nimmt darum einen wich-
tigen Platz ein. Kenntnisse liber richtiges den Bediirfnissen des modernen
Lebens angepasstes Erndhrungsverhalten sollen den Verbraucher zur Ein-
sicht fithren, dass libermissiger Branntweinkonsum den Erfordernissen
einer gesunden Kost widerspricht und zu vermeiden ist. Die Zusammen-
arbeit mit der Schweizerischen Zentralstelle fiir Obstverwertung (Affoltern
a. A.) und der Schweizerischen Vereinigung fiir Erndhrung (Bern) erlaubt
es, den Gedanken der gesunden Erndhrung in weite Volkskreise zu tragen
und damit dem Alkoholmissbrauch wirksam zu begegnen.

In den gleichen Zusammenhang sind auch die finanziellen Beitrdge der
Alkoholverwaltung zu stellen, welche sie an gesamtschweizerische Organi-
sationen wie etwa an das Blaue Kreuz oder die Fachstelle fiir Alkohol-
probleme ausrichtet. Damit kénnen schlagkréiftige Aktionen solcher Orga-
nisationen zur Vorbeugung des Alkoholmissbrauches getragen werden. So
hat sich die Alkoholverwaltung anlésslich des 100-Jahr-Jubildums des
Blauen Kreuzes mit Beitrdgen an verschiedenen Aktivitidten, u. a. an einer
Tonbildschau iliber den Dienst des Blauen Kreuzes beteiligt.

Der finanziellen Unterstiitzung der Abstinenzbewegung dient auch der
sogenannte Alkoholzehntel. Nach Bundesverfassung und Alkoholgesetz
sind die Reinertridge der Alkoholverwaltung zweckgebunden. Sie fallen
je zur Hilfte dem Bund (zuhanden der AHV/IV) und den Kantonen zu.
Die Kantone sind verpflichtet, von ihrem Anteil mindestens 10 Prozent
zur Bekdmpfung der Ursachen und Wirkungen des Alkoholismus zu ver-
wenden. Im Rahmen bundesritlicher Richtlinien entscheiden sie selber
dariiber, wie diese Mittel zu verteilen sind. Aus den Reinertrignissen der

159



Alkoholverwaltung in den letzten Jahren standen den Kantonen jéhrlich
zwischen 13 und 15 Millionen Franken an Zehntelsgeldern zur Verfligung.

Nicht nur die Abstinenzorganisationen sind Nutzniesser des Alkohol-
zehntels, sondern u.a. auch die Heilstdtten fiir Alkoholkranke, und die
sozialmedizinischen Dienste in den Kantonen haben in der besonderen
Zweckbindung eines Teils der Alkoholeinnahmen eine fest verankerte
Finanzierungsgrundlage gefunden. Dies ist nicht selbstversténdlich, sind
die fiir die Finanzen des Staates verantwortlichen Instanzen doch ver-
sucht, in unserer Zeit der leeren Offentlichen Kassen dort Einsparungen
zu erzielen, wo sich der wirtschaftliche Nutzen nicht unmittelbar erkennen
lasst und wo sich namentlich keine starken Interessengruppen fiir die
Erhaltung von Staatsbeitridgen einsetzen.

Die schweizerische Alkoholordnung ist einzig in ihrer Art. In allen
europdischen Lindern unterstehen zwar Herstellung, Verkauf und Einfuhr
von Branntwein restriktiven gesetzlichen Regelungen. Meist sind aber
dafiir rein fiskalische Uberlegungen massgebend. Nur in der Schweiz ist
die Situation anzutreffen, dass der Staat mit dem Alkoholmonopol zwar
dringend bendotigte Mittel erhélt, aber im Interesse der Volksgesundheit
gleichzeitig den Steuerertrag vermindert, indem er produktions- und
konsumbeschriankende Massnahmen ergreift, Fiir die Durchsetzung dieser
Massnahmen braucht unsere Alkoholverwaltung einen starken Rickhalt
in breiten Volkskreisen, die sich fiir eine verniinftige Losung des Alkohol-
problems einsetzen wollen.

In der anschliessenden Diskussion gibt Frédulein Clara Nef einen inter-
essanten sozialgeschichtlichen Riickblick, in welchem sie die Alkoholfrage
in den Zusammenhang mit der in den zwanziger und dreissiger Jahren
herrschenden Arbeitslosigkeit stellte. Leider ist das Alkoholproblem auch
in wirtschaftlich besseren Zeiten nicht verschwunden. Sie freut sich daher,
dass sich die AGG dieser Angelegenheit widmet.

Nach der Beantwortung verschiedener Fragen durch den Referenten hilt
das Vorstandsmitglied Fritz Frischknecht einen kurzen geschichtlichen
Riickblick auf die Griindung und das Wirken des Blauen Kreuzes. Das in
diesem Jahr begangene Jubildum des 100jahrigen Bestehens dieser Insti-
tution ist sinnvoller Anlass fiir vermehrte Publizitdt. Seine Ausfiihrungen
werden instruktiv ergénzt durch eine Tonbildschau «Der Alkoholismus
und die Hilfe des Blauen Kreuzes» von Jorg Schoch, Teufen.

Mit dem gemeinsamen Mittagessen findet die interessante und schoéne
Tagung am frithen Nachmittag ihren Abschluss.

Der Aktuar: Arthur Sturzenegger

160



	Rückblick auf die 145. Jahresversammlung der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft

